
 

 Stadt Brühl       
 Der Bürgermeister  
 
 

    KINDERPASS 

 
Wo    BÜRGERBERATUNG 
    Rathaus B, Steinweg 1 
    Zimmer B 008  
    Telefon: 02232/79-3600 

 
Wie + Was   BEANTRAGUNG 
      
   - formlos + mündlich 
   -  Antragsteller sind die Erziehungs- bzw.  Sorge-   
    berechtigten. Vorlage der Personalausweise oder   
    Reisepässe sind erforderlich, sowie die Unter-   
    schrift  beider Sorgeberechtigten (siehe Rückseite) 
   -          alter Kinderausweis/Kinderreisepass  
    (wenn bereits vorhanden) 

- Geburtsurkunde des Kindes oder Familien- 
    Stammbuch der Eltern bitte vorlegen 
   - 1 aktuelles biometrisches Lichtbild (entsprechend der  
               neuen Vorschriften, die dem örtlichen Fotohandel 
                                      bekannt sind. 
 - ab 7 Jahren kann das Kind selber unterschreiben,                 
  ab 10 Jahren muss es selber unterschreiben 

- Gebühr: 13,00 € 
     

VERLÄNGERUNG 

   - Verlängerung möglich bis zur Vollendung     
    des 12. Lebensjahres (der alte Kinderausweis kann nicht    
                                     mehr verlängert werden !) 
   - Beantragung formlos und mündlich,  
    Unterschrift beider Sorgeberechtigten  
    erforderlich (siehe Rückseite) 
   -          1 aktuelles biometrisches Foto  

- Gebühr: 6,00 €  
 
_______________________________________________________ 
 
Öffnungszeiten: Mo + Di 07:30 – 16:00 Uhr 
    Mi  07:30 – 14:00 Uhr 
    Do  07:30 – 18:00 Uhr 
    Fr  07:30 – 12:30 Uhr 
    Sa  10:00 – 12:30 Uhr 

 


